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Grundsätzliches 
Die Verwendungsdauer von den im DRK benutzen 
Helmen ist generell von zwei Faktoren abhängig:  
1. vom eingesetzten Material:   

Duroplastische Materialien gelten als sehr wi-
derstandsfähig. Gegenüber thermoplastischen 
Materialien sind sie hinsichtlich vieler Beanspru-
chungen deutlich leistungsfähiger und darüber 
hinaus alterungsbeständiger. 

2. von der Beanspruchung des Materials:   
Helme werden im Einsatz unterschiedlichen me-
chanischen, thermischen, witterungsbedingten, 
chemischen Belastungen und Einflüssen ausge-
setzt, die einen unmittelbaren Einfluss auf die 
Verwendungsdauer haben. Auch Pflege, War-
tung und Lagerung beeinflussen die Verwen-
dungsdauer der Helme. 
 

Kennzeichnung von Helmen 
Schutzhelme müssen von Hersteller-
seite gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben gekennzeichnet sein: 
 Angewendete Norm 
 Jahr und ggf. Quartal der Herstellung 
 Größe oder Größenbereich 
 Name oder Zeichen des Herstellers 
 Typbezeichnung des Herstellers 
 Kurzzeichen des verwendeten Helmmaterials  

 
Häufig verwendete Kurzzeichen: 
 

Polyethylen PE 

Polypropylen PP 

glasfaserverstärktes Polypropylen PP-GF 

Polycarbonat PC 
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glasfaserverstärktes Polycarbonat PC-GF 

Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS 

faserverstärktes Phenol-Formaldehyd-Harz PF-SF 
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glasfaserverstärktes ungesättigtes Polyesterharz UP-GF 

 
Tabelle 1: häufig verwendete Kurzzeichen 

 

Verwendungsdauer 
Die GUV-R / BGR 193 gibt für Helme aus Thermo-
plasten eine Verwendungsdauer von 4 Jahren und 
für Helme aus Duroplasten von 8 Jahren an. Maß-
geblich sind jedoch die Angaben der Hersteller. 
 
Die meisten Hersteller von Feuerwehrhelmen nen-
nen für ihre Helme bei Einhaltung der Gebrauchs- 
und Pflegehinweise eine Lebensdauer von 10 bis 
15 Jahren. Entsprechende Hinweise sind in der 
Herstellerinformation zu finden. 
 
Helmschalen aus Aluminium nach zurückgezoge-
ner DIN 14940 unterliegen keiner Aussonderungs-
frist; die Verwendungsdauer hängt in erster Linie 
vom Zustand der Innenausstattung ab.  Empfoh-
len wird, die Innenausstattung regelmäßig zu prüfen 
und bei Bedarf zu tauschen.  
 
Bei aktuell erhältlichen Alu-Helmen nach EN 443  
ist die Lebensdauer laut Hersteller auf 15 Jahre 
begrenzt! 
 
Aussonderungskriterien 
Nach Einsätzen sind Helme durch den Nutzer einer 
gründlichen Inspektion und Reinigung der Helm-
schale, Innenausstattung, Zubehör zu unterziehen. 
Defekte Teile sind, wenn möglich, auszutauschen, 
geringfügige oberflächliche Kratzer können ggf. 
nach Herstellervorgabe selbst instandgesetzt wer-
den. 
Helme (auch mit metallischer Schale) sind grund-
sätzlich auszutauschen, wenn  
 der Helm mechanische, thermische, chemische 

oder witterungsbedingte Beschädigungen auf-
weist, die nicht geringfügig sind oder die Oberflä-
che nachhaltig beschädigt haben. 

 der Helm einer starken Stoßeinwirkung (mehr als 
ein Fall vom Tisch / aus Fahrzeug) ausgesetzt 
war. 

Im Zweifel sollte beim Hersteller nachgefragt wer-
den. 



Fachwissen zur Arbeitssicherheit  
 für Führungskräfte und Leitungskräfte 

 

  
Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.  
Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden 
Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen.  
Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung 
beteiligt waren, ist ausgeschlossen. 
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Tipps und Hinweise  
zur Beschaffung von Helmen 

Angaben in der Tabelle ohne Gewähr. 
Abbildungen Bullard, Dräger, MSA Auer, Schuberth: Eigentum der Herstel-
ler, mit freundlicher Genehmigung. 
Andere Bilder: Udo Burkhard Der Schutzhelmmarkt ist seit der Veröffentlichung 

der EN 443:2008 „Schutzhelme für die strukturelle 
Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen bauli-
chen Anlagen“ im Umbruch. 

 

 

Die einschlägige Herstellerbranche scheint sich, so 
der subjektive Eindruck auf der Fachmesse A+A im 
November, nur noch auf den Feuerwehrmarkt zu 
konzentrieren. 
Helme, die den normativen Anforderungen im Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz und dort erfor-
derlichen sicherheitstechnischen Anforderungen 
entsprechen, werden nicht oder kaum angeboten. 
Für uns im DRK stellt sich somit die Frage, welche 
Helme unseren sicherheitstechnischen Anforderun-
gen entsprechen und auch auf dem Markt zur Ver-
fügung stehen. 
 
Auf Anfrage teilte das Referat „Feuerwehren – Hilfe-
leistung“ der DGUV in Übereinstimmung mit der 
Unfallkasse des Bundes mit, das bis auf weiteres 
folgende Helme verwendet werden können: 
 
► Helme gemäß DIN EN 443:1997, soweit die 

Ausmusterungsfristen der Hersteller noch nicht 
verstrichen ist.  

 
► Alu-Helme nach zurückgezogener DIN 14940. 

Diese Helme unterliegen keiner Ausmusterungs-
frist solange sie keine Beschädigungen aufwei-
sen. 

 
► Helme gemäß DIN EN 443:2008. 
 
Die DGUV plant weiterhin, eine neue Norm für Hel-
me zur Verwendung im Rettungsdienst / Katastro-
phenschutz zu erstellen. 
 
Unter diesem Aspekt haben wir versucht, eine wer-
tungsfreie Marktübersicht zur Entscheidungsfindung 
bei der Beschaffung zu erstellen. Diese erhebt aller-
dings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir ha-
ben aber versucht, die derzeit in Deutschland erhält-
lichen Helme im Preissegment unter 150 € (ohne 
Zubehör, ohne Rabatte) zu erfassen. 

 
Hinweis: 
Der Hersteller der Schutzhelme muss eine gültige EG-
Konformitätserklärung mitliefern oder auf Anfrage zur Verfügung 
stellen! 

 

 

 Quellen: 
 Stellungnahmen / Gebrauchshinweise der Hersteller  

 Stellungnahme der UK-Bund vom 08.01.2008 

 Stellungnahme DGUV vom 24.02.2010 

 
 
 
Kennen Sie weitere Hersteller / Produkte? 

Dann bitten wir um Mitteilung, um die Tabelle ggf. zu ergänzen! 

 


